
 

Integration im Rheingau-Taunus-Kreis                                                                       Stand Januar 2020 

 

Information aus dem Fachdienst Soziales  

 

Die folgenden Unterlagen und Nachweise sind zur Antragstellung – soweit diese 

bereits vorhanden sind – mitzubringen: 

•  Lückenlose Kontoauszüge der letzten 6 Monate (aller vorhandenen Konten)  

•  Mietvertrag / Mietbescheinigung / Festsetzung der Unterkunftskosten (Nebenkosten / 

   Heizkosten) 

•  Einstellungsbescheid Asylleistungen 

•  Aktueller Ausweis und Aufenthaltstitel 

•  Aktuelle Meldebescheinigung 

•  Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse / schriftliche Aufnahmebestätigung 

•  Sozialversicherungsausweis / Nachweis Nummer der Rentenversicherung 

•  Nachweis über vorhandene Einkünfte: Rentenbescheid / Arbeitsverträge / 

   Lohnabrechnungen  

•  Kindergeldbescheid / Elterngeldbescheid bzw. Nachweis der Beantragung 

•  Nachweise über Vermögen und sonstiges Einkommen 


